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J U D O  -  Lehrerausbildung/Lehrerfortbildung  
                  2011/2012 
 
 
 
Der Württembergische Judo Verband e.V. bietet für alle interessierten Lehrerinnen und 
Lehrer im Schuljahr 2011/2012 folgende Lehrgänge an: 
 
I Reihenlehrgang für Anfänger in Fellbach 
II Fortbildungslehrgang für Fortgeschrittene in Fellbach 
III Lehrgang an der Landessportschule in Albstadt-Tailfingen 
 
I  Reihenlehrgang für Anfänger  
 
Themen: - Fallen -mehr Sicherheit im Sport und in der Freizeit-  
    (mit Spiel- und Übungsformen auch für die Grundschule). 
 

- Drängeln, Rangeln, Raufen, Ringen – Wettbewerbe zur Behauptung 
 

  - Judospezifische Spiel- und Übungsformen zur kindgemäßen 
    Einführung in der Schule. 
   
  - Judo-Selbstverteidigung: Gewaltprävention/Selbstbehauptung 
         
  - Judo unter vereinfachten Bedingungen im Schulsport. 
 
Termine: 09.11. / 16.11. / 23.11. / 30.11. 2011 
  jeweils von 14.30 - 17.00 Uhr in Fellbach, Gäuäcker-Turnhalle. 

Abschlusslehrgang vom 07.12. – 08.12.2011 an der Landessportschule 
in Albstadt-Tailfingen. 

 
 
II Fortbildungslehrgang für Fortgeschrittene  
 
Diese Lehrgangsreihe ist für Kollegen(innen) gedacht, die bereits an Reihen- bzw. 
Abschlusslehrgängen teilgenommen und Judokenntnisse haben. Es werden neue Techniken 
methodisch erarbeitet und durch spielerische Formen gefestigt. 
Ausgehend von den Lehrplänen ist in diesem Schuljahr ein zentrales Thema: 
 

Ringen - Rangeln - Raufen und Kampfspiele, mit und ohne Körperkontakt zur 
Krafterprobung 

 
Termine: 05.10. / 09.11. 2011 
 11.01. / 01.02. / 07.03. / 18.04. / 02.05. / 13.06. / 04.07.2012 
 jeweils von 14.30 – 17.00 Uhr in der Gäuäcker-Turnhalle in Fellbach 

 WJV e.V. – Postfach 1842 – 71308 Waiblingen 

Im Württembergischen Landessportbund e.V.     Mitglied des Deutschen Judo-Bundes e.V. 

Württembergischer  
Judo-Verband e.V. 
 
Hermann-Heß-Str.8 
71332 Waiblingen 
 
Tel.: 07151/51973 
Fax: 07151/562644 
 
e-Mail: info@wjv.de 
http://www.wjv.de  
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III Zentraler Lehrgang  

an der Landessportschule Albstadt-Tailfingen von Mittwoch, 07.12.2011 bis 
Donnerstag, 08.12.2011  
 
Dieser Lehrgang ist für Teilnehmer geeignet, die an einem vorausgegangenen Reihenlehrgang 
teilgenommen haben bzw. Grundkenntnisse in Judo haben, eine Arbeitsgemeinschaft Judo 
leiten bzw. im Rahmen Kooperation Schule-Verein tätig sind oder einfach den Einstieg ins 
Judo wagen wollen. 
Mögliche Lehrgangsinhalte: 
 
„Judo in der Schule" 
1. Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Kyu-Grade des Deutschen Judo-   
    Bundes e.V.  
2. Methodische Reihen zur Vermittlung ausgewählter Techniken. 
3. Knotenpunkte der Bodenarbeit 
4. Judo - Selbstverteidigung in der Schule 
5. Kraft- und Koordinationstraining auf der Judomatte 
6. Fairkämpfen mit und ohne Judoanzug 
 
Ort: Landessportschule Albstadt-Tailfingen 
 
Zeit: Mittwoch, 07. Dezember 2011, Anreise bis 9.30 Uhr, Lehrgangsbeginn:  
         9.45 Uhr bis Donnerstag, 08. Dezember 2011, Ende ca. 18.00 Uhr. 
 
Leitung: Norbert Schöllhorn, Referent für Schulsport im WJV.  
Anmeldung per Mail/Post bis 23. November 2011 an:  
 
Norbert Schöllhorn 
Theod. Heuss Str. 10 
75387 Neubulach 
Schoellhorn-Neubulach@t-online.de   
 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie für den Lehrgang werden vom 
Württembergischen Judo-Verband e.V. übernommen.  
Für die Fortbildung ist eine Eigenbeteiligung in Höhe von 30,00 € zu entrichten. 
Versicherungsschutz wird gewährleistet. 
 
 
Leitung der Lehrgänge I und II:    Helmut Schaal  
 
Meldungen:  Schriftliche Meldungen für die Lehrgänge I – II an: 
                    
   Helmut Schaal 
   Hegnachweg 32 
   70839 Gerlingen 
   Tel./Fax: 07156/27481 
       
Die Lehrgänge I – IV liegen in schulischem Interesse und werden als Fortbildungslehrgänge 
für Lehrerinnen und Lehrer anerkannt. 
Damit ist für die Teilnehmer(innen) Unfallschutz nach § 31, Abs. 1, Nr. 2 BeamtVG bzw. § 
548 RVO gewährleistet.  


